
 

 Alphorn Mietvertrag 

 Alphorn Kaufvertrag 

 

 Vertragsverlängerung   Vorausgehender Vertrag vom_____________ 
Die Miete kann bis zur einer maximalen Mietdauer von 24 Monaten verlängert werden. 

 

Geleistete Depotgebühr aus vorhergehendem Vertrag vom___________ Fr.___________ 

Anrechenbarer Mietzins aus vorhergehendem Vertrag vom___________Fr.____________ 

    

 
Vermieter: Daniel Porta, Präsident, 079 335 05 52 

  

Es wird folgendes Alphornmaterial vermietet: 

Mieter/Käufer: 

 

Name  ____________________ Mail   _______________________ 

Vorname ____________________ Mobile  _______________________ 

Adresse ____________________ Tel. Privat _______________________ 

PLZ und Ort ____________________ Tel. Geschäft _______________________ 

 

Mietgegenstände: 

 Alphorn  

 Neu 

 Occasion  

Wert bei Uebergabe: Fr. ___________  

 

 

 



 

 

Folgendes Zubehör: 

Alphorn Tasche 

 Neu 

 Occasion 

Wert bei Uebergabe: Fr. ______________ Fabrikat: ____________________ 

 

Mietdauer und Mietzins: 

Der Mietvertrag dauert ____Monate  Mietbeginn: _________________ 

Die Miete für diese Mietdauer beträgt Fr. ________ Bemerkung: _____________ 

Die Mieten werden jeweils drei Monate im Voraus entrichet. 

 

Der Mietvertrag kann verlängert werden. Bei Kauf des Alphorns und des Zubehörs werden maximal 

18 Monatsmieten angerechnet. 

Bei der Uebernahme des Alphorns und des gewünschten Zubehörs gelten die oben im Mietinventar 

aufgeführten Preise. Es besteht keine Verpflichtung das Zubehör zu kaufen. 

Sorgfaltspflicht: 

Der Mieter geht mit dem Alphorn und dem Alphornzubehör sorgfältig um. Reparaturen dürfen 

weder vom Mieter selbst noch von Dritten ausgeführt werden. Für Beschädigungen, welche nicht 

von einem normalen Gebrauch herrühren, müssen dem Mieter die Reparaturkosten verrechnet 

werden. Bei Verlust des Alphorns oder von Alphornzubehör durch Diebstahl, Unfall oder dergleichen 

haftet der Mieter für die in diesem Vertrag angegebenen Verkaufswerte. 

Schuldanerkennung: 

Der/die Unterzeichnende anerkennt, dass er der Alphorngruppe Geissflue die oben aufgeführten 

Beträge für das Alphorn und das abgegebene Zubehör, abzüglich der bezahlten Mieten schuldet. 

Der/die Unterzeichnende verpflichtet sich, den geschuldeten Betrag per Vertragsende zu begleichen 

oder das Alphorn und das Zubehör zurückzugeben. Die Unterschrift dieses Mietvertrages gilt als 

Schuldanerkennung im Sinn von Artikel 82 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs 

(SchKG). Bis zur vollständigen Bezahlung oder Rückgabe besteht ein Eigentumsvorbehalt. 

Der Vermieter: 

Ort: _______________ Datum: _____________ Unterschrift: __________________________   

Alphorngruppe Geissflue, Präsident Daniel Porta, Kirchgasse 6, 4534 Flumenthal, 079 335 05 52 

 



 

 

 

 

Quittung: 

Mietzins   Fr. _________ bar erhalten 

___________________ Fr. _________ bar erhalten 

 

Ort: _________________ Datum: ______________ Unterschrift: __________________________ 

 

Der Mieter: 

 

Ort: _________________ Datum: ______________ Unterschrift: __________________________ 

  

 

 


